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 Veröffentlicht am 22.02.2011

Norm

AVRAG §3 Abs1

Rechtssatz

Obwohl der faktische Übertragungsvorgang genügt, sind bei der Beurteilung eines Betriebsübergangs zwischen dem

Veräußerer und Erwerber getro4ene Vereinbarungen zu beachten. Hier: Die Vereinbarung der Übertragung der

Arbeitnehmer.
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